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Textliche Festsetzungen 

(April 2012) 

 

Die nachfolgend aufgelisteten Festsetzungen sind hinsichtlich ihres Geltungsbereiches 
deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 10c „Mathildenstraße 21 und 23“ in der Gemeinde Einhausen. Die zeichnerischen und 
sonstigen Festsetzungen der Plandarstellung werden durch die textlichen Festsetzungen 
ergänzt. 

 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1  Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsveror dnung 
(BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauG B i.V.m. §§ 1 und 6 BauNVO) 

Innerhalb der Teilbereiche mit den Kennziffern 1 und 2 wird „Mischgebiet“ (MI) gemäß § 6 
BauNVO festgesetzt. Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 6 Abs. 2 
Nr. 6 bis 8 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten wie z.B. Spielhallen) unzulässig sind. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 6 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden und 
somit unzulässig sind. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauG B i.V.m. § 16 BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die teilbereichsbezogenen Festsetzungen über 
die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte für die Grundflächenzahl (GRZ), 
Geschossflächenzahl (GFZ), Zahl der Vollgeschosse sowie die maximal zulässige 
Traufwandhöhe (TWH) und Firsthöhe (FH) festgesetzt. Die Werte sind Maximalwerte die 
unterschritten werden dürfen. 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grun dstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)  

Im Teilbereich mit der Kennziffer 1 wird keine Bauweise festgesetzt. 

Im Teilbereich mit der Kennziffer 2 wird eine abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 
BauNVO festgesetzt, bei der abweichend von den Bestimmungen der offenen Bauweise an 
die westliche Nachbargrenze des Flurstückes Nr. 344/1 sowie an die westliche und östliche 
Nachbargrenze des Flurstückes Nr. 346/1 zwingend anzubauen ist. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baulinien 
und Baugrenzen festgesetzt. 
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4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäud en 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Im Teilbereich mit der Kennziffer 2 sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen 
zulässig. 

 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick lung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. Haufwerksporiges 
Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster etc.), sofern das auf 
ihnen anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig, z.B. in angrenzende Grünflächen, 
versickert werden kann. 

Die Beseitigung und das auf den Stock setzen von Gehölzen ist in der Zeit vom 01. März bis 
zum 30. September unzulässig. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. 

Nicht verwendetes und nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser der Dachflächen 
oder aus dem Überlauf von Zisternen ist innerhalb der Grundstücke zu versickern. Dabei 
sind Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 anzulegen. 

Bei der Errichtung von Zäunen ist ein Bodenabstand von mindestens 10 cm einzuhalten, um 
den ungestörten Wechsel von Kleinsäugetieren (z.B. Igel) zu gewährleisten. 

 

6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Pro Grundstück sind zwei standortgerechte Bäume (Stammumfang mindestens 16 - 18 cm) 
anzupflanzen. Für die Pflanzung sind Gehölze der nachfolgenden Liste zu verwenden und 
dauerhaft zu unterhalten. Standortgerechte Bestandsbäume, die bei der Durchführung von 
Baumaßnahmen erhalten werden, reduzieren die Zahl der anzupflanzenden Bäume 
entsprechend. 

Für Einfriedungen mit Hecken sind Sträucher der nachfolgenden Liste zu verwenden. 

Laubbäume 1. Ordnung 
(Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mindestens 14 - 16 cm): 
Acer platanoides Spitzahorn Acer campestre Feldahorn 
Carpinus betulus Hainbuche Fagus sylvatica Buche 
Fraxinus excelsior Esche Quercus robur Stieleiche 
Tilia cordata Winterlinde Tilia platyphyllos Sommerlinde 

Laubbäume 2. Ordnung 
(Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mindestens 14 - 16 cm): 
Acer campestre Feldahorn Prunus avium Vogelkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Sorbus domestica Speierling Sorbus aria Mehlbeere 
Obstgehölze in Arten und Sorten 
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Sträucher: 
Acer campestre Feldahorn Carpinus betulus Hainbuche 
Cornus sanguinea Hartriegel Cornus mas Kornelkirsche 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Kreuzdorn Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Weinrose Sambucus nigra Holunder 
Viburnum opulus Schneeball 

 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 81 Ab s. 1 
Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit § 9 A bs. 4 
BauGB 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 81 Abs. 1  Satz 1 Nr. 1 HBO) 

Bei geneigten Dächern sind ausschließlich kleinformatige, rote bis rotbraune oder graue bis 
schwarze, nicht spiegelnde Dachmaterialien (z.B. Tonziegel oder Betondachsteine) zu 
verwenden. 

Reflektierende Materialien sind zur Dacheindeckung und Fassadengestaltung aus Gründen 
der Reduzierung der Fernwirkung der Bebauung und von Beeinträchtigungen von 
Nachbarbebauung durch Blendung generell unzulässig. Hiervon ausgenommen sind 
Solaranlagen auf den Dachflächen wegen des mit ihnen einhergehenden energetischen und 
ökologischen Nutzens. 

Die Hauptdachflächen sind als Sattel- oder Pultdächer bzw. versetzte Pultdächer mit den in 
der Nutzungsschablone angegebenen Dachneigungen auszubilden. Für Garagen und 
Carports ist die Wahl der Dachform sowie -neigung freigestellt. 

Dachaufbauten, auch Solaranlagen, sind zulässig. Die Ausführung von Dachgauben ist je 
Gebäude nur in einer Form zulässig. Dabei darf die Gesamtlänge der Gauben auf einer 
Dachseite maximal 1/3 der Traufwandlänge dieser Dachseite betragen. 

Gebäude sind zur Reduzierung der Brandausbreitungsgefahr mit harter Bedachung und 
mindestens feuerhemmender Umfassung (Außenwände) herzustellen. 

Die Sockelhöhe (Höhendifferenz zwischen Oberkante Straße in Straßenmitte bis zur 
Oberkannte Fertigfußboden) wird auf maximal 1,0 m begrenzt. 

 

2. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältniss e (§ 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

Die Abstellflächen für Müllsammelbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit 
einem sonstigen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben. 
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C. Hinweise und Empfehlungen 

1. Vernässungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Geltungsbereiches des 
Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried. Der Plangeltungsbereich ist als 
vernässungsgefährdete Fläche eingestuft. Dabei handelt es sich im Sinne des § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB um Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände) erforderlich sind. 

Der Bemessungsgrundwasserstand ist dem bei der Gemeinde Einhausen einsehbaren 
Gutachten des Ing.-Büros BGS-Umweltplanung GmbH, Darmstadt (Bemessungswasser-
stände für Bauwerksabdichtungen in Einhausen) zu entnehmen. Es ist mit Grundwasser-
schwankungen zu rechnen. Infolge von Grundwasserschwankungen ist auch mit Setzungen 
und Schrumpfungen des Untergrundes zu rechnen. Aufgrund der bestehenden und künftig 
zu erwartenden Grundwasserstände sind in Abhängigkeit von der Lage des Bauvorhabens 
im Plangebiet und der Tiefe von Fundamentierung und ggf. Kellerräumen entsprechende 
bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Grundwassereinfluss vorzusehen. Seitens der 
Gemeinde wurde keine Baugrunderkundung für den Planbereich vorgenommen. Zur 
Berücksichtigung der lokalen Boden- und Grundwasserverhältnisse wird die Erstellung eines 
vorhabenbezogenen Gründungsgutachtens dringend empfohlen. 

Wer in ein vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine 
Schutzvorkehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden Vernässun-
gen keine Entschädigung verlangen. Forderungen gegen die Gemeinde Einhausen, gegen 
Gebietskörperschaften, das Land oder den Bund bei Eintritt von Grundwasserschäden sind 
ausgeschlossen. 

 

2. Versorgungsleitungen 

Bei Unterschreitung eines Abstandes von 2,50 m zu bestehenden Versorgungsleitungen bei 
Neupflanzung von Bäumen sind Schutzmaßnahmen nach geltender technischer Norm zu 
treffen. Bei Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch Versorgungsunternehmen im 
Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die 
Versorgungsträger zu errichten. 

 

3. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern bzw. die Verwendung 
bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträger 

Auf die erheblichen CO2- und Energieeinsparpotentiale bei Neubauten wird hingewiesen. 
Diese lassen sich durch eine bessere Dämmung, den Einbau von Solaranlagen, die 
Installation von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und die Installation von Pellet-
Heizungen bzw. Wärmepumpen realisieren. 

Zur Vermeidung von schädlichen Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter 
Emissionen) sowie zur rationellen Verwendung von Energie wird empfohlen, Wohngebäude 
als sogenannte Passivhäuser zu errichten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden 
sollte, wird empfohlen regenerative Energieformen (z.B. Erdwärme, Holzpellets etc.) zu 
nutzen. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße weist darauf hin, dass, 
soweit eine Beheizung der Gebäude mittels oberflächennaher Geothermie in Erwägung 
gezogen wird, diese auf den oberen Grundwasserleiter zu beschränken wäre (maximale 
Bohrlänge etwa 40 bis 45 Meter). 
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Die Optimierung der Dachausrichtung zur Nutzung solarer Energie wird empfohlen. 

 

4. Denkmalschutz (§ 20 HDSchG) 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, 
Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste, entdeckt werden können. Diese sind nach § 20 HDSchG unverzüglich dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abteilung Archäologische Denkmalpflege, oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu melden. Funde und 
Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen (§ 20 Abs. 3 HDSchG). 

 

5. Bodenschutz / Baugrund / Grundwasserstände 

Es liegen derzeit keine Informationen über Altstandorte, Altablagerungen, Altlasten und / 
oder Grundwasserschäden vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden 
erfordern, ist auf organoleptische Auffälligkeiten (Verfärbungen, ungewöhnlicher Geruch 
etc.) zu achten. Werden diese festgestellt, ist umgehend das Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt (Dezernat 41.5), zu informieren. 

Seitens der Gemeinde wurde keine Baugrunderkundung für den Planbereich vorgenommen. 
Zur Berücksichtigung der lokalen Boden- und Grundwasserverhältnisse wird die Erstellung 
eines vorhabenbezogenen Gründungsgutachtens angeregt. 

 

6. Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und für 
die Brauchwassernutzung und / oder die Grünflächenbewässerung zu nutzen. 

 

7. Immissionsschutz 

Das Plangebiet liegt an einer lärmbelasteten, klassifizierten Straße (L 3111). Forderungen 
gegen die Straßenbauverwaltung oder die Gemeinde auf aktive Lärmschutzmaßnahmen 
(z.B. Lärmschutzwände) oder Erstattung von passiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einbau 
von Lärmschutzfenstern) sind ausgeschlossen. Es wird empfohlen, Schlaf- und Aufenthalts-
räume auf der von den Lärmquellen abgewandten Gebäudeseite (Südseite) anzuordnen. 

 

8. Löschwasserversorgung 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), 
aus § 13 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt 
entsprechend § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstü-
cken“ zu beachten. 


